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Waldabstand    

§ 63 PBG, § 15 PBV, § 2 WaldG  

Der Waldabstand gilt für Bauten und Anlagen. Der Waldabstand wird ab der Waldgrenze gemes-
sen. Als Waldgrenze gilt die äussere Grenze des Waldsaums (§ 2 Abs.4 WaldG). Das Waldareal 
schliesst einen Waldsaum mit ein, der 0.50 m über die Stockgrenze von Sträuchern, mindestens 
jedoch 2.00 m über jene von Waldbäumen hinausreicht, sofern nicht besondere Verhältnisse vor-
liegen (§ 2 Abs. 3 WaldG). 

Bei Bauzonen, die an den Wald grenzen, ergibt sich die Waldgrenze aus den Waldfeststellungs-
plänen.  

Die Gemeindebehörde kann aus besonderen Gründen mit Baulinien andere Abstände vorschrei-
ben. 

Das Unterschreiten der Abstände kann im Einzelfall mit Zustimmung des Kantonsforstamtes be-
willigt werden, sofern keine erheblichen öffentlichen Interessen entgegenstehen (§ 80 PBG). 

 

25 m

25 m

25 m

25 m

W
al

ds
au

m

W
al

ds
au

m

W
al

da
bs

ta
nd

sl
in

ie

W
aldsaum

 


